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Stadt Eppingen 
Bebauungsplan „Wolfsgasse II 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB 
 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Mit dem Bebauungsplan „Wolfsgasse II“ soll planungs- und bauordnungsrechtlich eine bauliche 
Weiterentwicklung der vorhandenen Siedlungslage abgesichert werden. 

Der Bebauungsplan setzt hierzu ein Allgemeines Wohngebiet fest, definiert Art und Maß der 
baulichen Nutzung, die Erschließung und trifft grünordnerische Aussagen. 

Aus umweltrelevanter Sicht sind in der Gesamtsicht die Eingriffswirkungen insbesondere im 
Schutzgut Boden und damit in der Relevanz auch in den Schutzgütern Wasser und Landwirt-
schaft, durch die Inanspruchnahme der heute intensiv ackerbaulich genutzten Flächen im Plan-
geltungsbereich festzustellen. Diese Eingriffswirkungen sind faktisch nicht ausgleichbar. Weite-
re wesentliche Eingriffswirkungen liegen im Schutzgut Arten und Biotope durch den Verlust 
eines geschützten Biotops sowie im Schutzgut Landschafts- und Ortsbild durch das städtebau-
liche Eingreifen in den Landschaftsraum vor. 

Die Eingriffswirkungen in die übrigen Schutzgüter sind letztlich untergeordnet und können zum 
einen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie auch durch plangebietsinterne 
Ausgleichsmaßnahmen gemildert bzw. eingegrenzt werden. 

Zur Definition der naturschutzrechtlichen Kompensation wurde im Zuge des Umweltberichts 
eine quantitative Bilanzierung der Eingriffssituation vorgenommen. Hierbei ist festzustellen, 
dass sich ein deutliches Kompensationsdefizit in der Bilanzierung ergibt. In diesem Zuge wer-
den zur Kompensation dem Bebauungsplan entsprechende Anteile der im Ökokonto der Stadt 
Eppingen eingebuchten Ökokontomaßnahmen der Offenlegung des Rohrbachs zugeordnet.   

Für den Eingriff in das geschützte Biotop ist ein gleichartiger und gleichwertiger Ausgleich er-
forderlich. Dieser erfolgt durch Zuordnung eines Anteils der Maßnahme der Feldhecke im Ge-
wann „Renninger“ aus dem Ökokonto. 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Situation wurde eine gutachterliche Einschätzung ein-
geholt, deren Empfehlungen (Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
me) in den Bebauungsplan übernommen wurden. 
 
 

2. Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung 
Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wolfsgasse II“ gefasst und diesen ortsüblich bekannt ge-
macht. 

 

VORENTWURFSPLANUNG 

Gemäß § 3 (1) BauGB wurde der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich frühzeitig über die 
Ziele und Zwecke der Planung zu informieren. Auf Grundlage des § 4 (1) BauGB wurden die 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange über die Planung unterrichtet und um eine 
Stellungnahme zum Vorentwurf gebeten. 
 

Eingegangene Anregungen der Öffentlichkeit: 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 02.11.2020 bis 20.11.2020. 
Seitens der Öffentlichkeit/ Bürgerschaft gingen 9 schriftliche Stellungnahmen ein.  
Vermehrt gingen Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen ein: 

- Erhalten des landwirtschaftlichen Weges (Grasweg) Flst.Nr. 9646 zur rückwärtigen Er-
schließung der angrenzenden Grundstücke 

• Die Hinweise und Anregungen betreff der Erhaltung des landwirtschaftlichen Weges mit 
Flst.Nr. 9646 wurden aus städtebaulichen Gründen nicht berücksichtigt. Bei dem Gras-
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weg handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Weg, welcher ausschließlich der Er-
schließung der bisherigen landwirtschaftlichen Grundstücke mit Flst.Nr. 9640 bis 9645 
sowie 9662 bis 9664 diente und der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Mit Über-
planung der landwirtschaftlichen Grundstücke wird der Weg somit obsolet. 

- Verlust von Privatsphäre aufgrund des Heranrückens des neuen Baugebietes 

• Die geplanten Grundstücke schließen mit großzügigen Privatgärten an die bestehende 
Bebauung an. Ein ausreichender Abstand sowie Privatsphäre zwischen altem und neu-
em Baugebiet ist somit hinreichend gegeben. Um den städtebaulichen Entwurf explizit 
planungsrechtlich zu sichern und sicherzustellen, dass die Neubauten ausreichend vom 
Bestand abgerückt errichtet werden, wurden zum BP-Entwurf nochmals die nördlichen 
und östlichen Baugrenzen angrenzend zu den Bestandsgrundstücken in ihrer Tiefe redu-
ziert. 

- Die Erschließung der Weisenbergstraße ist für den Anschluss eines weiteren Baugebie-
tes verkehrs- und sicherheitstechnisch nicht ausgelegt. 

• Zur verkehrlichen Situation wurde eine fachliche Stellungnahme eingeholt. Der Gutachter 
kommt zu dem Ergebnis, die Anbindung des geplanten Baugebietes über die bestehende 
Weisenbergstraße ohne Beeinträchtigung der bestehenden Erschließungsfunktion so-
wohl für den Kfz-Verkehr als auch den Fußgänger- und Radverkehr gewährleistet ist. 

- Das Baugebiet fügt sich städtebaulich nicht zum Baugebiet Weisenbergstraße ein und ist 
zu dicht. 

• Das Baugebiet entwickelt sich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen städtebauli-
chen Entwurf. Dem Gebot der flächenschonenden Inanspruchnahme von Bauland mit 
nunmehr neuen Anforderungen und Zielen soll mit dem Baugebiet Wolfsgasse II mit ei-
nem kompakten und flächenschonenderen Bauen im Sinne von Nachhaltigem Bauen in 
dörflicher Lage fortgeführt werden. Die Dichte entspricht den Orientierungswerten der 
BauNVO. 

 
 
 
Eingegangene Anregungen der Behörden und Träger sonstiger Belange: 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgte in 
der Zeit vom 02.11.2020 bis 20.11.2020. 

Von insgesamt 20 eingegangenen Stellungnahmen sind hervorzuheben: 

RP Stuttgart 
- Die Begründung ist um die Ausführungen der teilweisen Lage des Baugebietes in einem 

Vorranggebiet für die Landwirtschaft zu ergänzen. 

• Die Begründung wurde entsprechend ergänzt. 

Landratsamt Heilbronn 

- Die Kompensation des verbleibenden Kompensationsdefizits erfolgt durch Abbuchung einer 
bereits realisierten Ökokontomaßnahme. Ein aktueller Auszug aus dem Ökokonto ist vorzu-
legen. 

• Ein aktueller Auszug aus dem Ökokonto wird im nächsten Verfahrensschritt vorgelegt. 

- Für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen (CEF- Maß nahmen) ist der Ab-
schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Eppingen und dem Land-
ratsamt Heilbronn – untere Naturschutzbehörde – erforderlich. 

• Ein Vertrag wird aufgesetzt und erfolgt vor Satzungsbeschluss. 

- Die Örtlichen Bauvorschriften sind bezüglich der Durchwanderbarkeit für Kleintiere textlich 
zu ergänzen. 
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• Die örtlichen Bauvorschriften wurden entsprechend der Durchwanderbarkeit für Kleintiere 
ergänzt. 

- Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben Bedenken, da Böden mit sehr 
hoher Qualität (Vorrangflur 1) verloren gehen. 

• Es lässt sich feststellen, dass fast die gesamte Gemarkung Elsenz in Vorrangflur 1 einge-
stuft ist. Die Abwägung der Belange ergibt, dass der Wohnnutzung aufgrund des vorhande-
nen Wohnraumbedarfs im Stadtteil Elsenz eine höhere Gewichtung als der landwirtschaftli-
chen Nutzung im Plangebiet zugesprochen wird. 

Stadt Eppingen – Abteilung Baurecht 
- Die Örtlichen Bauvorschriften sind bezüglich der Festsetzung zu Sichtschutzanlagen zu 

unbestimmt und dahingehend klarzustellen. 

• Die Festsetzung wurde dahingehend überarbeitet und konkretisiert. 

Netze BW 
- Innerhalb und außerhalb des  Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen. Entspre-

chende Schutzabstände sin zu beachten. 
- Es wird eine Trafostation zentral im Plangebiet gelegen benötigt. 

• Die nördlich befindliche Versorgungsleitung wird im Zuge der Planung in Abstimmung mit 
dem Versorgungsträger verlegt. Die süd-östliche Trassenführung wird mit der geplanten Be-
bauung nicht tangiert. 

• Eine Fläche für eine geplante Trafostation wurde im Planteil festgesetzt. 

Die Anregungen aus der Frühzeitigen Beteiligung wurden in der Abwägung behandelt und ab-
gewogen (siehe Abwägungstext). 
 
 
ENTWURFSPLANUNG 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung hatte die Öffentlichkeit Gelegenheit sich zum Bebau-
ungsplanentwurf zu äußern. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 16.08.2021 bis 
16.09.2021. 
 

Eingegangene Anregungen der Öffentlichkeit: 
Gemäß § 3 (2) BauGB wurde die Offenlage des Planentwurfes durchgeführt. Es ging eine 
schriftliche Stellungnahme mit Anregungen und Hinweisen zu folgenden Themen ein: 

- Erhalten des landwirtschaftlichen Weges (Grasweg) Flst.Nr. 9646 zur rückwärtigen Er-
schließung des angrenzenden Grundstücks 

• Die Hinweise und Anregungen betreff der Erhaltung des landwirtschaftlichen Weges mit 
Flst.Nr. 9646 wurden aus städtebaulichen Gründen nicht berücksichtigt. Bei dem Gras-
weg handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Weg, welcher ausschließlich der Er-
schließung der bisherigen landwirtschaftlichen Grundstücke mit Flst.Nr. 9640 bis 9645 
sowie 9662 bis 9664 diente und der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Mit Über-
planung der landwirtschaftlichen Grundstücke wird der Weg somit obsolet. 

- Der bestehende Weg mit Flst.Nr. 9646 reduziert die Überschwemmungshäufigkeit der 
Häuser/ Grundstücke. 

• Das anfallende Oberflächenwasser wird entsprechend der Entwässerungskonzeption in-
nerhalb des Baugebietes gesammelt und abgeleitet, so dass keine Überflutungen/ Über-
schwemmungen auf Nachbargrundstücke bzw. Unterlieger zu befürchten sind. Die Flä-
chen des Flst.Nr. 9646 werden hierfür nicht benötigt. 

• Die Erschließung der Weisenbergstraße ist für den Anschluss eines weiteren Bauge-
bietes verkehrs- und sicherheitstechnisch nicht ausgelegt. 

• Zur verkehrlichen Situation wurde eine fachliche Stellungnahme eingeholt. Der Gutachter 
kommt zu dem Ergebnis, die Anbindung des geplanten Baugebietes über die bestehende 
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Weisenbergstraße ohne Beeinträchtigung der bestehenden Erschließungsfunktion so-
wohl für den Kfz-Verkehr als auch den Fußgänger- und Radverkehr gewährleistet ist. 

- Das Baugebiet fügt sich städtebaulich nicht zum Baugebiet Weisenbergstraße ein und ist 
zu dicht. 

• Das Baugebiet entwickelt sich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen städtebauli-
chen Entwurf. Dem Gebot der flächenschonenden Inanspruchnahme von Bauland mit 
nunmehr neuen Anforderungen und Zielen soll mit dem Baugebiet Wolfsgasse II mit ei-
nem kompakten und flächenschonenderen Bauen im Sinne von Nachhaltigem Bauen in 
dörflicher Lage fortgeführt werden. Die Dichte entspricht den Orientierungswerten der 
BauNVO. 

- Hinsichtlich der Belüftung des Grundstücks ist eine Verschlechterung zu erwarten. 

• Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Umweltbericht erstellt, welcher die 
Umweltauswirkungen u.a. zum Klima und der Anfälligkeit des geplanten Vorhabens ge-
genüber den Folgen des Klimawandels abgehandelt bzw. betrachtet hat. Im Ergebnis der 
Betrachtung wird durch die bauliche Weiterentwicklung das vorhandene Offenlandklima-
top zwar in Anspruch genommen, durch die festgesetzten Maßnahmen zur Begründung 
in Zusammenhang mit den Festsetzungen zu baulichen Anlagen können die Eingriffswir-
kungen allerdings minimiert werden. 

 
• Die weiteren Hinweise und Anregungen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Ebenso wurden Hinweise und Anregungen aus städtebaulichen, verkehrs- und umwelt-
technischen Gründen im Bebauungsplan nicht berücksichtigt.  

 
 
Eingegangene Anregungen der Behörden und Träger sonstiger Belange: 

Im Rahmen der Offenlage gemäß § 4 (2) BauGB wurde Behörden und Träger sonstiger Belan-
ge die Möglichkeit gegeben, Stellung zum Planentwurf zu nehmen. Die Hinweise und Anregun-
gen führten zu keiner Planänderung-/ anpassung. 

Von insgesamt 15 eingegangenen Stellungnahmen wären hervorzuheben: 

Landratsamt Heilbronn 
- Zwischen der Stadt Eppingen und dem Landratsamt Heilbronn ist vor Satzungsbeschluss 

zu den vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen ein öffentlich-rechtlicher Ver-
trag abzuschließen. 

• Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zu den vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnah-
men zwischen der Stadt Eppingen und dem Landratsamt Heilbronn ist bereits abge-
stimmt und erfolgt vor Satzungsbeschluss. 

- Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben Bedenken, da Böden mit 
sehr hoher Qualität (Vorrangflur 1) verloren gehen. 

• Es lässt sich feststellen, dass fast die gesamte Gemarkung Elsenz in Vorrangflur 1 ein-
gestuft ist. Die Abwägung der Belange ergibt, dass der Wohnnutzung aufgrund des vor-
handenen Wohnraumbedarfs im Stadtteil Elsenz eine höhere Gewichtung als der land-
wirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet zugesprochen wird. 

- Aufgrund der Änderung des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes ist z.B. vom 
Vorhabenträger ein Bodenschutzkonzept zu erstellen (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG). Das Bo-
denschutzkonzept hat sich an der DIN 19639 zu orientieren und ist bei der Bauantrag-
stellung vorzulegen. 

• Der Hinweis zum Bodenschutz wurde redaktionell ergänzt. 
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3. Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
Die grundsätzliche Prüfung möglicher Standortalternativen erfolgte im Rahmen der Flächennut-
zungsplanung. 

Bereits 2013 wurde im Rahmen der Baugebietsentwicklung zur Wolfgasse eine mögliche Sied-
lungsarrondierung in der Rahmenplanung mitbedacht und geprüft und in ersten Entwürfen eine 
städtebauliche Gesamtkonzeption zur Siedlungsarrondierung erarbeitet. Im Ergebnis der Rah-
menplanung des Baugebietes Wolfsgasse wurde bei dessen Umsetzung und Realisierung eine 
künftige Erweiterungsoption bereits bei der Dimensionierung der Entwässerung und des Er-
schließungssystems vorgesehen und hergestellt. 

Mit der zügigen Aufsiedlung des Baugebietes Wolfsgasse und der weiterhin bestehenden star-
ken Nachfrage nach Wohnraum, wurden die 2013/14 erarbeiteten städtebaulichen Entwürfe aus 
der Rahmenplanung zur Wolfgasse 2018 weitergeführt und konkretisiert. 

Anhand verschiedener städtebaulicher Entwürfe wurden mögliche Entwicklungsalternativen am 
Standort „Wolfsgasse II“ im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens geprüft. Hierbei wurden un-
terschiedliche Erschließungen und Anschlüsse an die bestehenden Baugebiete geprüft. Die 
Varianten und Alternativen wurden in den jeweiligen Gremien vorgestellt und diskutiert.  

Zusammenfassend ergab sich dabei das vorliegende städtebauliche Konzept, da  
- die Erschließung aus dem Bestandsgebiet nur von der Weisenbergstraße aus möglich ist,  
- zum angrenzenden Landschaftsraum im Norden und Osten eine städtebauliche Abstufung 

der Gebietsdichte vorgesehen werden soll  
- und ausreichende Abstände zu landwirtschaftlichen Erschließungswegen eingehalten wer-

den sollen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wurde die Planung auf die Anforderungen des Bauge-
setzbuches nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftli-
chen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt (§1 (5) BauGB) 
und dem Abwägungsgebot unterschiedlicher Belange (§1 (7) BauGB) gerecht wird, geprüft. 

Mit dem Bebauungsplan „Wolfsgasse II“ wird die bestehende Wohnbebauung der angrenzen-
den Gebiete fortgeführt und arrondiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aufgestellt: 
Stuttgart, 14.10.2021 
WICK+PARTNER 
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1. Kurzdarstellung der Planinhalte (Punkt 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) 

1.1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziele des Bebauungsplans 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Für die kommunale Bauleitplanung schreibt § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vor, dass eine 
Umweltprüfung durchgeführt werden muss, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen dieser Planung ermittelt, sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Der Umweltbericht ist ein gesonderter, selbstständiger Teil der Begründung zum Bebauungsplan 
(§ 2a BauGB), dessen wesentliche Inhalte und Handlungsanweisungen in der Anlage 1 zum 
BauGB (§ 2 Abs. 4 und § 2a) vorgegeben sind. 

Anlass der Bauleitplanung ist die konkret vorliegende Planung zur Entwicklung des Baugebietes 
„Wolfsgasse II“ in Eppingen-Elsenz. Im Zuge der Baugebietsentwicklung sollen Individualwoh-
nungsbauangebote geschaffen werden, um der dringenden Nachfrage nach Bauplätzen in der Ge-
samtstadt Eppingen nachzukommen und damit die Wohnraumversorgung sicherzustellen.  

Hintergrund ist, dass derzeit innerhalb der Stadt Eppingen keine in kommunalem Eigentum befind-
lichen Wohnbauflächen mehr verfügbar und Innenentwicklungspotenziale kurzfristig in entspre-
chender Weise und erforderlicher Quantität nicht mobilisierbar sind.  

So wurden die in den letzten Jahren entwickelten Wohnbauflächen sowohl in der Innen- wie auch 
in der Außenentwicklung durchgängig realisiert und aufgesiedelt. Dies gilt insbesondere für die 
letzte große Entwicklungsfläche „Vogelsgrund II“ mit knapp 13 ha Gesamtfläche im Süden von Ep-
pingen, welche nahezu vollständig aufgesiedelt wurde und in welcher auch die letzten größeren 
Potenziale an Geschoßwohnungsbau umgesetzt wurden. Dies gilt aber auch für die wohnbauli-
chen Entwicklungsflächen in den Stadtteilen, so auch für die Wohnbaufläche „Wolfsgasse“ in 
Elsenz, welche aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt wurde. 

Die Erforderlichkeit des Bebauungsplanverfahrens gem. § 1 Abs. 3 BauGB resultiert daher aus der 
aktuell vorhandenen Wohnungsmarktnachfrage und der fehlenden mobilisierbaren Innenentwick-
lungsoptionen. Die Entwicklung des Plangebiets erfolgt dabei in einem der Umgebungsbebauung 
und dem dörflichen Ortsteil angepassten Maß der baulichen Nutzung. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren mit Erstellung eines Umweltbe-
richts.  
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1.2 Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Siedlungsrand des Stadtteils Elsenz angrenzend an die 
bestehenden Wohngebiete Weisenberg und Wolfsgasse. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet ganz oder teilweise die Flurstücke 
Nr. 9640, 9641, 9642, 9643, 9646 (Weg), 9662, 9663, 9664, 9666/2 (Weisenbergstraße), 9667 
(Weg), 9670, 9670/1, 9671, 9672 (Weg teilweise) und 9676 auf Gemarkung Eppingen-Elsenz und 
umfasst ca. 3,17 ha.  

Die Lage und der Umfang des Plangebiets sind der nachfolgenden Abbildung sowie der Plandar-
stellung des Bebauungsplans zu entnehmen. 
 

Abb. 1: Abgrenzung des Plangebiets, unmaßstäblich 
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1.3 Art und Umfang des Vorhabens 
 

Bauliche Entwicklung 

Das städtebauliche Konzept des Planungsbüros Wick + Partner, Stuttgart, sieht die Entwicklung 
einer Wohnbaufläche als Arrondierung der bestehenden Siedlungslage von Elsenz vor. Um dem 
dörflichen Charakter des Stadtteils zu entsprechen, wird überwiegend eine Individualwohnbebau-
ung aus freistehenden Einzelhäusern vorgesehen. Die Grundstücksgrößen, die Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke sowie Geschossigkeit und Höhenentwicklung der Gebäude orientieren sich dabei ins-
besondere an den westlich angrenzenden Bestandswohngebieten. 

Der städtebauliche Entwurf differenziert innere Grundstückslagen sowie randliche Lagen. Die inne-
ren Grundstücke können mit Einzel- sowie Doppelhäusern bebaut werden, um einen Mix an Wohn-
typologien und somit kostengünstiges Bauen auf kleiner Parzelle anbieten zu können. Aus diesem 
Grund sind im südlichen Baugebietsteil auch bauliche Verdichtungen in Form von Ketten- bzw. 
Reihenhäusern möglich. Als Übergang zur nördlich und östlich angrenzenden offenen Landschaft 
sowie zu den Bestandswohngebieten sind größere Grundstücke mit lockerer Bebauung vorgese-
hen. 

 

Erschließung 

Die Erschließung des geplanten Wohngebietes erfolgt von der Weisenbergstraße aus. Der vorhan-
dene Feldweg wird hier entsprechend der Bestandsstraße ausgebaut. Zudem ist eine untergeord-
nete Anbindung an die Wolfsgasse vorgesehen.  

Der südliche Baugebietsteil wird über eine Ringerschließung mit zwei Anschlüssen an die künftig 
ausgebaute Weisenbergstraße erschlossen. Der nördliche Baugebietsteil wird über eine (Sam-
mel-) Wohnstraße erschlossen, welche im Nordosten in einer Wendeanlage endet. An die Wohn-
sammelstraße schließen drei Stichstraßen, jeweils mit entsprechendem Pkw-Wendhammer an. 

Die Parkierung ist auf den privaten Grundstücken vorgesehen. Besucherstellplätze sind in ausrei-
chender Zahl im öffentlichen Raum vorgesehen. 

Der Anschluss an den angrenzenden Landschaftsraum wird in Fortführung der Weisenbergstraße 
durch einen Weg für landwirtschaftlichen Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer erhalten. 
Aus dem nördlichen Gebietsteil heraus ist zudem eine fußläufige Anbindung geplant. 
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Vorgesehene grünordnerische Einbindung 

Grünordnerisch soll auf privaten Grundstücksflächen eine Eingrünung aus Sträuchern und Bäu-
men gegenüber den landwirtschaftlichen Flächen im Norden und Osten vollzogen werden. Daran 
angrenzend ist ein Blühstreifen auf öffentlichem Grund vorgesehen. 

Im Hinblick auf die Freiraumgestaltung und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum soll im Nord-
osten des Plangebietes ein Landschaftsfenster als Übergang zur offenen Landschaft entstehen. 
Ein weiteres Landschaftsfenster mit Baumpflanzungen zur grünordnerischen Gliederung entlang 
des landwirtschaftlichen Wegs ist im Osten geplant. 

Schließlich werden entlang der Erschließungsstraßen und auf den Privatgrundstücken Einzel-
pflanzgebote (hochstämmige Laubbäume oder Obstbäume) festgesetzt, welche das Gebiet grün-
ordnerisch strukturieren sollen. 

 

Entwässerung 

Die Entwässerung des Plangebietes soll im Trennsystem erfolgen. Für die Ableitung des Oberflä-
chenabflusses der Dach- und Verkehrsflächen ist der Anschluss an den Regenwasserkanal in der 
Weisenbergstraße sowie der Grabenstraße vorgesehen, der für die Siedlungserweiterung bereits 
ausreichend dimensioniert ist. 

Die Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers soll über Anschluss an das Orts-
netz von Elsenz erfolgen. 

 

Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens 

 

Der Bauleitplan als geplantes Vorhaben beansprucht folgende Flächenquantitäten: 

 

Gesamtplangebietsfläche       ca. 3,17 ha  

davon… 

Wohnbauflächen (WA)       ca. 2,56 ha (ca. 81 %) 

Öffentliche Verkehrsflächen      ca. 0,48 ha (ca. 15 %) 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung  ca. 0,02 ha (ca.   1 %) 

Öffentliche Grünflächen       ca. 0,11 ha (ca.   3 %) 
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2. Übergeordnete Planungen / Fachplanungen – Ziele des Umwelt-
schutzes, Umweltbelange (Punkt 1b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) 

 

Grundlegende Ziele des Umweltschutzes sind: 
 
Naturschutz:  
Sicherung der Lebensraumfunktion für Artengemeinschaften und für seltene/gefährdete Arten. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Ausführungsgesetze des Landes Baden-Württemberg, 
EU-Vogelschutzgesetz, Flora-Fauna-Richtlinie mit Anhängen. 
 
Bodenschutz: 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden sowie Erhalt der Bodenfunktionen als 
Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen.  
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Ausführungsgesetze und Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg. 
 
Wasserschutz:  
Erhalt des Grundwasserdargebots und der Grundwasserneubildung sowie der Verpflichtung zur 
Versickerung von Niederschlagswasser.  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Ausführungsgesetze und Verordnungen des Landes Baden-Würt-
temberg. 
 
Immissionsschutz:  
Schutz von Mensch, Tier, Pflanzen, Boden und Wasser gegenüber schädlichen luftgetragenen 
Schadstoffemissionen sowie der Erhalt von lokalklimatisch und lufthygienisch hochwertigen Flä-
chen.  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Ausführungsgesetze und Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg. 
 
Denkmalschutz:  
Erhalt und Pflege von schützenswerten Bau- und Kulturdenkmälern. 
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. 
 
  



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

7 

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

Im Regionalplan Heilbronn-Franken sind für einen Großteil des Plangebiets keine regionalplaneri-
schen Zielsetzungen ausgewiesen. Zum Teil liegt das Plangebiet im Randbereich eines Vorrang-
gebietes für die Landwirtschaft, welches sich großflächig im Norden des Stadtteils Elsenz wie auch 
grundsätzlich im Bereich der innerhalb der Stadt Eppingen liegenden hochwertigen landwirtschaft-
lichen Flächen des offenen Kraichgauraumes erstreckt. Aufgrund der äußersten randlichen Lage 
kann die Planung als abschließende, randliche Ausformung des Vorranggebiets angesehen wer-
den. Die Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung ist daher erfüllt. 

 
Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken (Quelle: RV Heilbronn-Franken 2020) 
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Flächennutzungsplan 

Die rechtsverbindliche 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsge-
meinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen vom 26.02.2007, genehmigt am 28.06.2007, stellt 
das Plangebiet vollständig als Fläche für die Landwirtschaft dar. 

Der Flächennutzungsplan wird deshalb nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zum 
Bebauungsplanverfahren geändert, um die Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächen-
nutzungsplan zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um die 14. Änderung, in deren Rahmen die 
Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft in eine Wohnbaufläche geändert wird. 

Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2017 vom 28.06.2007, unmaßstäblich 

 

 

Landschaftsplan 
Der im Zuge des Flächennutzungsplans fortgeschriebene Landschaftsplan stellt das Plangebiet als 
Fläche mit geringem Raumwiderstand dar, die landschaftsstrukturelle Defizite und landschaftspfle-
gerischen Sanierungsbedarf aufweist. Innerhalb des Landschaftsplans ist die Plangebietsfläche 
selbst nicht als Maßnahmenfläche für landschaftsplanerische Maßnahmen vorgesehen. Im Hin-
blick auf die Sicherung des Orts- und Landschaftsbilds wird der seit Entwicklung des Gebietes 
„Wolfsgasse“ vorhandene Siedlungsrand allerdings als definitiver Abschluss der Siedlungsentwick-
lung dargestellt. 
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Schutzgebiete nach Naturschutzrecht / Natura 2000-Gebiete 

Innerhalb und angrenzend an das Plangebiet existieren keine Schutzgebiete nach dem Natur-
schutzrecht und keine Natura 2000-Gebietskulissen.  

 
Abb. 4: Schutzgebietskulissen (Quelle: LUBW, 2020) 

 

 

In der Offenland-Biotopkartierung sind auch keine gesetzlich geschützten Biotoptypen erfasst. Al-
lerdings befindet sich entlang eines Feldweges im Plangebiet eine Feldhecke, die aufgrund ihrer 
Länge und Ausprägung nach § 33 Absatz 1 Nr. 6 NatSchG geschützt ist. Der Eingriff in das ge-
schützte Biotop erfordert einen gleichartigen und gleichwertigen Ausgleich. Die dafür notwendige 
naturschutzrechtliche Ausnahme von den Verboten nach § 30 i. V. m. § 33 NatSchG wurde bereits 
auf Antrag vom Landratsamt Heilbronn mit Schreiben vom 16.12.2020 (AZ 2020- 400635- N-VSG) 
erteilt. 
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Biotopverbund 

Im Hinblick auf den großräumigen Biotopverbund liegt das Plangebiet nicht im Bereich von Kernflä-
chen, Kern- oder Suchräumen  

 
Abb. 5: Landesweiter Biotopverbund (Quelle: LUBW, 2020) 

 

 

Altlasten 

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt.  

Für das Plangebiet wurde eine Kampfmittelvorerkundung durch kombinierte Luftbild- und Akten-
auswertung durchgeführt. Dabei wurde keine potentielle Kampfmittelbelastung ermittelt, es besteht 
deshalb kein weiterer Handlungsbedarf. Diese Mitteilung kann jedoch nicht als Garantie der 
Kampfmittelfreiheit verstanden werden. 

Auf das Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 

 

Denkmalschutzrechtliche Aspekte 

Der nordöstliche Teil des Plangebiets liegt innerhalb des archäologischen Prüffalls „vorgeschichtli-
che Siedlung“. Da in diesem Bereich mit archäologischen Funden zu rechnen ist, wurde zur Absi-
cherung des weiteren Planungsprozesses eine archäologische Voruntersuchung durch das Lan-
desamt für Denkmalpflege veranlasst. Im Rahmen dieser Prospektion wurden vereinzelt Befunde 
in mäßigem Erhaltungszustand freigelegt. Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege ist eine 
flächige Ausgrabung nicht erforderlich, auf die Möglichkeit archäologischer Befunde und Funde 
gem. § 20 DSchG (zufällige Funde) ist jedoch weiterhin hinzuweisen. 

Auf den Prospektionsbericht als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 
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Wasserschutzgebiete / Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder in der Nähe eines festgesetzten Wasserschutzgebietes. 

Innerhalb oder angrenzend an das Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden und es 
liegt auch nicht in einem hochwassergefährdeten Bereich.  

 

 

3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Punkt 2 An-
lage zu § 2 (4) und § 2a BauGB) 

 

3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands („Basisszenario“) einschließlich der Umweltmerkmale, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden (Beschreibung anhand der Schutzgüter), 
Anlage 1 Nr. 2a BauGB 

 

Naturräumliche Lage 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Großlandschaft der Neckar- und Tauber-Gäuplatten 
und im Naturraum Kraichgau, Untereinheit Eppinger Gäu, einem waldfreien, in der Topografie 
leicht gewellten Lößhügelland über dem Unteren Gipskeuper. Der Standort liegt am östlichen Sied-
lungsrand von Elsenz in einem überwiegend sehr intensiv landwirtschaftlich genutzten Land-
schaftsraum. 

 

Potentielle natürliche Vegetation 

Als potentielle natürliche Vegetation ist ein typischer Waldmeister-Buchenwald basenreicher 
Standorte anzusprechen (Potentielle Natürliche Vegetation von Baden-Württemberg, LUBW, Mai 
2013). 

 

Topografie 

Das Plangebiet befindet sich in Hang- bzw. Kuppenlage. Innerhalb des Geltungsbereichs steigt 
das Gelände in Richtung Norden um ca. 10 Meter an.  

  



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

12 

3.1.1 Arten und Biotope / Biologische Vielfalt  
Das Plangebiet wird derzeit durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung auf den fruchtbaren 
Böden des Kraichgaus geprägt. Als hochwertige Biotopstruktur befindet sich entlang des Feldwegs 
in Verlängerung der Weisenbergstraße eine Feldhecke, ein nach § 33 NatschG geschütztes Bio-
top. Weitere gliedernde Landschaftselemente bzw. Landschaftsstrukturen sind jedoch nur randlich 
angrenzend vorhanden. 

In der Summe ist im Schutzgut Arten und Biotope deshalb eine untergeordnete Wertigkeit in der 
Ausgangssituation festzustellen. 

 

3.1.2 Boden 
Laut der Bodenkarte (BK50) des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau handelt es 
sich bei dem im Plangebiet vorkommenden Bodentypen um Pararendzina, Parabraunerde-Pa-
rarendzina und Parabraunerde aus Löss sowie im Süden um tiefes kalkreiches Kolluvium aus ho-
lozänen Abschwemmmassen (LGRB 2020). 

Für den Plangeltungsbereich liegen als Basis der Beurteilung der Wertigkeit der Schutzgutfunktio-
nen Daten aus der Reichsbodenschätzung vor. 

Dem Schutzgut Boden kommen gemäß Heft 23 der LUBW (Stand 2010) basierend auf den Aussa-
gen der Bodenschätzkarten innerhalb des Plangebietes folgende Bedeutungen zu:  

 Durchschnitt Bodenwerteinheit 

sL 4 Lö 60/64 2,666 

L 4 Lö 70/73 2,666 

L 3 Lö 75/80 3,666 

L 3 Lö 79/84 3,666 

L 4 V 61/61 2,666 

LT 4 V 57/57 2,333 

LT 6 V 35/36 2 

Grasweg 1 

Feldweg, versiegelt 0 
 

Die Böden weisen damit insgesamt hochwertige Bodenfunktionen auf.  
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3.1.3 Wasser 
Innerhalb des Geltungsbereichs existieren keine Gewässer, das Plangebiet liegt nicht in einem 
Wasserschutzgebiet, Hochwasserrisiken bestehen nicht. 

Aufgrund der hochwertigen Bodenfunktionen (Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puf-
fer für Schadstoffe) ist allerdings auch im Schutzgut Wasser von einer hohen Wertigkeit auszuge-
hen. 

 

3.1.4 Klima / Luft 
Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt im Raum Eppingen ca. 8,5° bis 9° C und wird damit 
der Wärmestufe „warm“ zugeordnet. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt ca. 800 mm. 

Im kleinklimatischen Sinne ist das Plangebiet als Offenlandklimatop in einem größeren räumlichen 
Kontext anzusprechen. Die vorhandenen, landwirtschaftlich genutzten Flächen haben eine mittlere 
Bedeutung für die Kaltluftentstehung und die Durchlüftung der südwestlich angrenzenden Sied-
lungslagen. 

 

3.1.5 Landschafts- und Ortsbild 
Das Siedlungsbild südwestlich angrenzend an das Plangebiet ist geprägt von den bestehenden 
Wohngebieten mit Einzelhausbebauung.  

Der im Nordwesten angrenzende Landschaftsraum wird überwiegend intensiv landwirtschaftlich 
genutzt und weist einen sehr transparenten, offenen Charakter auf.  

 

3.1.6 Mensch und Erholung 
Das Plangebiet spielt für die Erholung nur eine untergeordnete Rolle, Anlagen der siedlungsnahen 
Erholungsnutzung existieren im Plangebiet oder angrenzend daran nicht. Die Verlängerung der 
Weisenbergstraße bildet allerdings eine für die siedlungsnahe Erholungsnutzung wichtige Wegver-
bindung aus, an die sich randlich zum Plangeltungsbereich wie auch im Fortgang im Landschafts-
raum ein ausgedehntes Feldwegnetz anschließt. 

 

3.1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Mit Ausnahme des landwirtschaftlichen Ertragspotenzials sind im Plangebiet keine Sachgüter vor-
handen. 

Der nordöstliche Teil des Plangebiets liegt innerhalb des archäologischen Prüffalls „vorgeschichtli-
che Siedlung“. Da in diesem Bereich mit archäologischen Funden zu rechnen ist, wurde zur Absi-
cherung des weiteren Planungsprozesses eine archäologische Voruntersuchung durch das Lan-
desamt für Denkmalpflege veranlasst. Im Rahmen dieser Prospektion wurden vereinzelt Befunde 
in mäßigem Erhaltungszustand freigelegt. Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege ist eine 
flächige Ausgrabung jedoch nicht erforderlich.  

Auf den Prospektionsbericht als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

14 

3.1.8 Landwirtschaft 
Nach § 1 (6) Nr. 8b BauGB sind die Belange der Landwirtschaft bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen.  

Aufgrund der hohen Bodenbonitäten besitzt das Plangebiet für die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung eine sehr hohe Bedeutung. Dies auch aufgrund der Ortsnähe und der guten Erschlie-
ßungsstruktur sowie der noch mäßigen Hangneigungen. In der Wirtschaftsfunktionenkarte, wel-
che die natürliche Bodengüte, die Bewirtschaftungsfaktoren und agrarstrukturelle Faktoren 
(bspw. Wegenetz, Grundstücksgrößen etc.) übergreifend zusammenfasst, wird das Plangebiet 
dementsprechend auch als Vorrangflur Stufe I dargestellt. Im Vergleich zur Gesamtstadt zeigt 
sich jedoch, dass diese Kategorisierung faktisch für alle Teilräume der Stadt Eppingen, welche 
sich auf den leicht hügeligen, offenen Kraichgauraum mit seinen durchweg hohen Bodengüten 
beziehen, gleichermaßen gilt. 

 

Abb. 6: Wirtschaftsfunktionenkarte (Quelle: LEL, 2015) 
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Mit Blick auf die Flächenbilanzkarte und der damit verbundenen Frage möglicher Standortalternati-
ven ist festzustellen, dass das Plangebiets als Vorrangfläche Stufe 1 kategorisiert wird. Gleicher-
maßen sind die Flächen im Umfeld der Siedlungsstruktur von Elsenz zum Großteil als Vorrangflä-
chen der Stufen 1 oder 2 kategorisiert. In diesem Rahmen ist zu konstatieren, dass auch andere 
siedlungsstrukturell denkbare räumliche Optionen der Außenentwicklung in gleichermaßen hoch-
wertige landwirtschaftliche Flächen eingreifen würden (vgl. Darstellung der Wirtschaftsfunktionen- 
und der Flächenbilanzkarte). 

 

Abb. 7: Flächenbilanzkarte Stadtteil Elsenz (Quelle: LEL, 2015) 

 

 

Im Hinblick auf die durch den Bauleitplan erfolgende Flächeninanspruchnahme ist festzustellen, 
dass insgesamt ca. 2,9 ha landwirtschaftliche, ackerbaulich genutzte Flächen, in Anspruch genom-
men werden. Der Entzug dieser landwirtschaftlichen Flächen ist aufgrund der agrarstrukturellen 
Voraussetzungen als ein erheblicher Eingriff darzustellen. In Bezug auf die in der Stadt Eppingen 
insgesamt landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen (5.187 ha, davon 4.656 ha Ackerflächen 
(Stand: 2016) durch 45 Haupterwerbs- und 59 Nebenerwerbsbetriebe (Stand: 2010)) entspricht die 
Inanspruchnahme durch den Bauleitplan 0,06 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Von ei-
ner Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe durch den Verlust der Flächen wird nicht aus-
gegangen. 

In einer Entfernung von ca. 200 m nördlich des Plangebiets befindet sich ein landwirtschaftlicher 
Betrieb im Außenbereich mit Hühner- und Ziegenhaltung. Nach fachgutachterlicher Einschätzung 
ist eine Überschreitung der Geruchsimmissionswerte für Wohngebiete durch diesen Betrieb nicht 
zu erwarten.  

Die fachliche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen des Ingenieurbüros Lohmeyer vom 
24.09.2019 liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei.  
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3.1.9 Zusammenfassende Darstellung der Bestandsbewertung und Empfindlichkeit 
der Schutzgüter 

 

Zusammenfassend ist in Bezug auf die Bestandssituationen folgende Gesamtbewertung darzustel-
len: 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von besonderer Bedeutung  

Schutzgut Arten und Biotope Geschütztes Biotop (Feldhecke) 

Schutzgut Boden Hohe Sensibilität aufgrund der wertgebenden Bodenfunktio-
nen 

Schutzgut Landwirtschaft Hohe Sensibilität aufgrund der hohen Bodenbonitäten und 
der guten agrarstrukturellen Ausgangssituation 

Schutzgut Wasser Hohe Sensibilität aufgrund der wertgebenden Bodenfunktio-
nen 

Schutzgut Landschaftsbild Offener, transparenter Landschaftsraum, Sichtbarkeit im 
Nah- und Fernbereich 

 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von allgemeiner Bedeutung  

Schutzgut Arten und Biotope Intensiv ackerbaulich genutzte Flächen 

Schutzgut Klima Funktion zur Kaltluftentstehung mit mittlerer Bedeutung für 
angrenzende Siedlungslagen 

Schutzgut Mensch und Erho-
lung 

Landwirtschaftliche Wegeverbindungen mit Bedeutung für 
die siedlungsnahe Erholungsnutzung 

Schutzgut Kultur- und Sachgü-
ter 

Archäologischer Prüffall, landwirtschaftliches Ertragspotenti-
als Sachgut 

 

3.1.10 Wechselwirkungen 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig 
in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie 
Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den 
Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushal-
tes, die Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen demnach ein stark vernetztes komplexes 
Wirkungsgefüge.  
In Bezug auf das Plangebiet sind Wechselwirkungen insofern abzusehen, dass durch den erhöh-
ten Überbauungsgrad sowohl Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wie auch auf das Schutzgut 
Wasser abzusehen sind und zum Tragen kommen.  
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3.1.11 Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung  
Vor dem Hintergrund einer Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass zunächst 
aufgrund der Bodenbonitäten die vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Flächen auch weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt und damit auch gepflegt und offengehalten werden. Vor dem Hintergrund 
der Bonitäten ist dabei eine weitergehende ackerbauliche Nutzung am wahrscheinlichsten. 

 

4. Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung (Punkt 2b An-
lage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

 

Die Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung wird zum einen un-
ter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und zum anderen der plan-
gebietsinternen Ausgleichsflächen gegeben.  

 

Grundsätzliche Wirkfaktoren sind: 

 

Baubedingte Wirkungen:  

Diese ergeben sich während der Bauphase; die Wirkungen sind in der Regel von kurzer Dauer. 

→ Vorübergehende Inanspruchnahme von Boden 

→ Beseitigung von Vegetation im Baustellenbereich 

→ Lärm- und Lichtemissionen durch Baumaschinen und Fahrzeuge 

→ Vorübergehende visuelle Störungen 

 

Anlagebedingte Wirkungen:  

Diese werden durch die Anlage bzw. die Baukörper selbst verursacht; die Wirkungen sind in der 
Regel langfristig und dauerhaft 

→ Dauerhafte Inanspruchnahme / Überbauung von Boden 

→ Verlust von Biotopstrukturen / Lebensräumen für Pflanzen und Tiere 

→ Zerschneidung der Landschaft bzw. von Teillebensräumen 

→ Veränderung der Landschaft 

 

Betriebsbedingte Wirkungen:  

Diese entstehen durch den Betrieb sowie durch Verkehrsbewegungen; die Wirkungen sind eben-
falls langfristig und dauerhaft 

→ Lärmemissionen durch den Betrieb und den Verkehr 

→ Lichtemissionen durch Beleuchtungsanlagen und den Verkehr 
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Schutzgutbezogen sind auf Basis der Aussagen des Bebauungsplans die folgenden Eingriffswir-
kungen und erheblichen Auswirkungen abzuschätzen: 

 

4.1 Arten und Biotope / Artenschutz  

 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die vorübergehende Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen bzw. Lebensräumen für Pflanzen 
ist auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes beschränkt und so gesehen den anlagebeding-
ten Auswirkungen zuzuordnen, da der gesamte Geltungsbereich während der Bautätigkeiten ver-
ändert bzw. dauerhaft überbaut wird. Durch die Bauarbeiten sind erhebliche Beeinträchtigungen 
z.B. durch Maschinen, Erschütterungen oder Lärm zu erwarten. Fortpflanzungsstätten und Nah-
rungshabitate im Bereich des Bebauungsgebietes werden zerstört. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 
 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope ergeben sich durch die vollständige Inan-
spruchnahme der vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie der geschützten Feld-
hecke durch die bauliche Entwicklung und die Erschließung. Im Zuge des Baus kommt es zu ei-
nem Totalverlust dieser Flächen. 

Der Verlust ist besonders aufgrund der Flächengröße als erheblich einzuschätzen und der Eingriff 
kann nicht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Deshalb ist im Schutzgut Arten und 
Biotope ein plangebietsexterner Ausgleich in einem möglichst räumlich-funktionalen Zusammen-
hang zum Plangebiet herzustellen. 

Gesamtprognose der Umweltauswirkungen: erheblich 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge des Betriebs (also im Falle des ordnungsgemäßen Betriebs nach Aufsiedlung mithin der 
Nutzung des Baugebiets durch die Bewohner) kann es durch Fehlnutzungen zu weiteren Beein-
trächtigungen der Biotopfunktionen kommen, bspw. in Form der Ausdehnung der Erholungsnut-
zung über die öffentlichen Grünflächen hinaus. 

Prognose der Umweltauswirkungen: geringe Erheblichkeit 

 
Auswirkungen auf besonders geschützte Arten:  

Durch die Flächeninanspruchnahme und Silhouettenbildung kommt es zu einem Funktionsverlust 
von Fortpflanzungsstätten der Feldlerche in den angrenzenden Flächen. Deshalb sind Maßnah-
men zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) erforderlich (vgl. Artenschutzprü-
fung, Gruppe für ökologische Gutachten, Detzel & Matthäus, Stuttgart, Stand Oktober 2019).  

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 
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4.2 Biotopverbund  

 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die Beeinträchtigung von Lebensräumen im Umfeld des Planungsgebietes durch Baulärm und 
Stäube sind gering und zeitlich begrenzt.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Innerhalb des Plangebiets geht mit der geschützten Feldhecke ein Biotopverbundelement verloren. 
Jedoch sind Verbundmaßnahmen in Form von Baumpflanzungen sowie Heckenpflanzungen zur 
Randeingrünung im Bebauungsplan vorgesehen. Dadurch wird eine Gliederung des Straßenraums 
erreicht und die Verbindung zum offenen Landschaftsraum gebildet. 

Zusätzlich leistet die geplante CEF-Maßnahme einen Beitrag zum Biotopverbund im räumlichen 
Kontext zum Plangebiet (vgl. Kapitel 8. Artenschutz). 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Auswirkungen über das Plangebiet auf die umliegenden, für den Biotopverbund relevanten Biotop-
strukturen werden nicht gesehen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

4.3 Boden 

 

Baubedingte Auswirkungen: 

Im Rahmen der baulichen Tätigkeiten wird der Boden innerhalb des Geltungsbereiches vorrüber-
gehend befahren, bereichsweise abgetragen, zwischengelagert und teilweise wieder eingebaut. 
Dabei sind die einschlägigen Richtlinien wie z.B. vom Umweltministerium Baden-Württemberg aus 
der Reihe Luft, Boden, Abfall „Erhaltung fruchtbaren und kultivierfähigen Bodens bei Flächeninan-
spruchnahmen“ zu beachten.  
Die nicht bebaubaren bzw. überformten Flächen werden nach Abschluss der Bautätigkeiten fach-
gerecht rekultiviert, so dass erhebliche nachhaltige Beeinträchtigungen auszuschließen sind. Be-
einträchtigungen des Bodens durch auslaufende Schadstoffe (Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) 
sind bei sachgerechter Wartung von Geräten und Maschinen sowie der Einhaltung sämtlicher Vor-
schriften und Richtlinien in der Regel ausgeschlossen. 
 
Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 
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Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge der Überplanung werden unter Ansatz einer kompletten Vollausnutzung der im Bauleit-
plan festgesetzten Grundflächenzahlen insgesamt maximal 1,36 ha an hochwertigen Bodenstruk-
turen durch bauliche Anlagen (Überbauung, private und öffentliche Erschließungsanlagen) in An-
spruch genommen. Innerhalb dieser Flächen besteht in der Folge ein Totalverlust der natürlichen 
Bodenfunktionen mit einer erheblichen Eingriffswirkung, welche durch entsprechende Minimie-
rungsmaßnahmen definitiv nicht ausglichen werden kann. So besteht reell letztlich nur die Chance, 
anfallenden Oberboden durch entsprechende Auffüllungen wiederzuverwenden und zur Produkti-
onsverbesserung und zur Vermeidungswirkung von Erosionsverlusten auf geeigneten Standorten 
aufzutragen. Insofern sind die erheblichen Eingriffswirkungen in das Schutzgut Boden auch weder 
plangebietsintern noch plangebietsextern ausgleichbar.  

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel, einerseits anfallenden Oberboden entsprechend wieder-
zuverwenden und durch einen schutzgutübergreifenden Ausgleich indirekt auch zu Verbesserun-
gen im Schutzgut Boden beizutragen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Im Zuge der anlagenbedingten Auswirkungen besteht die grundsätzliche Gefahr, dass es über die 
angesetzte Maximalausnutzung der gewerblichen Baugrundstücksflächen hinaus zu Eingriffen in 
vorhandene Bodenstrukturen in Folge von Verdichtungen / Abgrabungen im Zuge der Anlage von 
Freiflächen kommt. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

4.4 Wasser 

 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der baulichen Tätigkeiten sind Beeinträchtigungen des Grundwassers durch auslaufende 
Schadstoffe (Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) nie auszuschließen. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass Geräte und Maschinen sachgerecht gewartet, einschlägige Vorschriften und Richtli-
nien eingehalten werden, so dass Beeinträchtigungen des Grundwassers nicht zu erwarten sind. 
Eingriffe in das Grundwasser bzw. den Aquifer werden baubedingt nicht verursacht. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

In Oberflächengewässer wird nicht eingegriffen und es bestehen keine Eingriffe in festgesetzte  
oder faktische Überschwemmungsgebiete im Sinne des Hochwasserrisikomanagements. Dies 
auch nicht in indirekter Form durch die Ableitung von unbelastetem Oberflächenwasser, da dieses 
über den vorhandenen Regenwasserkanal abgeleitet wird. 
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Aufgrund der Eingriffe in die vorhandenen Bodenfunktionen ergeben sich jedoch nachteilige Aus-
wirkungen im Hinblick auf den Verlust der Bodenfunktion als Ausgleichsfunktion im Wasserkreis-
lauf und als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen in flächenmäßig gleichem Maße wie beim 
Schutzgut Boden (Quantitäten vgl. oben). Der Eingriff in das Schutzgut Wasser ist deshalb den-
noch als erheblich zu bewerten. Im Hinblick auf den Ausgleich ergeben sich ebenso die gleichen 
Prämissen wie beim Schutzgut Boden. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Das anfallende Abwasser wird über 
geplante sowie bestehende Schmutzwasserkanäle an die Ortskanalisation angeschlossen und der 
Kläranlage zugeführt. Das anfallende Oberflächenwasser wird über einen vorhandenen Regen-
wasserkanal in den Vorfluter geleitet. Da es sich um unverschmutztes Regenwasser handelt, ist 
keine Beeinträchtigung des Vorfluters anzunehmen. 

Im Zuge der betriebsbedingten Auswirkungen besteht die grundsätzliche Gefahr, dass es über die 
angesetzte Maximalausnutzung der gewerblichen Baugrundstücksflächen hinaus zu Eingriffen in 
vorhandene Bodenstrukturen in Folge von Verdichtungen / Abgrabungen im Zuge der Anlage von 
Freiflächen kommt und in Bezug auf die Grundwasserneubildung die Filter- und Pufferfunktion des 
Bodens beeinträchtigt wird. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

4.5 Klima und Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels 

 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die vorübergehende Inanspruchnahme der klimarelevanten Flächen ist auf den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes beschränkt und so gesehen den anlagebedingten Auswirkungen zuzuord-
nen, da der gesamte Geltungsbereich während Bautätigkeiten verändert bzw. dauerhaft überbaut 
wird. Während der baulichen Tätigkeiten sind keine klimatischen Auswirkungen zu erwarten. Die 
Belastung der Luft durch Staubentwicklung aus dem Baubetrieb kann in extremen Trockenzeiten 
zu Beeinträchtigungen führen. Um dies zu vermeiden bzw. zu mindern, können Fahrwege u.a. be-
feuchtet werden. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

  



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

22 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Durch die bauliche Weiterentwicklung wird das vorhandene Offenlandklimatop in Anspruch genom-
men. Die Flächen haben eine mittlere Bedeutung für die Kaltluftentstehung und die Durchlüftung 
der angrenzenden Siedlungslagen. Durch im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmen zur Durch-
grünung des Plangebiets können die Eingriffswirkungen allerdings minimiert werden. 

Aufgrund der Nutzung des Plangebietes zu Wohnzwecken werden sich Gesamtbelastungen der 
Luft durch Hausbrand und Verkehrsauswirkungen in einem der Gebietscharakteristik entsprechen-
dem Maße entsprechend erhöhen. Die Entstehung oder Förderung eines Hotspots im Hinblick auf 
die Luftreinhalteproblematik ist aufgrund der guten Gesamtdurchlüftung nicht zu erwarten. 

In der Summe sind aufgrund der vorhandenen Topografie und der Situation, dass das Plangebiet 
und die angrenzende Bestandsbebauung auch weiterhin in einem großflächigen und baulich nicht 
belasteten klimatischen Gesamteinzugsbereich des landwirtschaftlich genutzten Offenlandes an-
grenzend an das Plangebiet gelegen sind, die Eingriffswirkungen als nicht erheblich abzuschätzen. 

Im Hinblick auf einen plangebietsexternen Ausgleich besteht auch beim Schutzgut Klima das Ziel, 
schutzgutübergreifend entsprechende Verbesserungen zu erzielen, bspw. durch die Verbesserung 
der klimatischen Funktion (Kaltluftentstehung, Feuchtesicherung etc.) im Zuge des Ausgleichs. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Im Hinblick auf die Klimafolgenanpassung setzt der Bebauungsplan die Nutzung regenerativer 
Energien in Form von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden zwingend fest. Zudem wird auch die Op-
tion der Nutzung von Fassadenflächen eröffnet. 
Hinsichtlich zukünftiger Starkregenereignisse bestehen keine Probleme im Sinne des Hochwasser-
schutzes, da eine entsprechende Pufferung des Regenwassers vorgesehen ist. Zudem werden 
Festsetzungen zur vegetativen Gestaltung von privaten und öffentlichen Freiflächen getroffen, die 
zu einer grünordnerischen Strukturierung und damit auch zu Beschattungen, Erhöhung der Feuch-
teregulierung und Klimamelioration beitragen.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

4.6 Landschafts- und Ortsbild  

Baubedingte Auswirkungen: 

Durch die baulichen Tätigkeiten wird die Landschaft vorübergehend visuell gestört und beeinträch-
tigt, wobei nachhaltige Auswirkungen nicht verursacht werden. Die Verluste der prägenden offenen 
ackerbaulichen bewirtschafteten Fläche und die Veränderung der baulichen Silhouette werden den 
anlagebedingten Auswirkungen zugeordnet. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 
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Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Die bauliche Entwicklung führt zu einem Herausrücken des Siedlungsrandes in Richtung Norden 
und Osten. Ziel ist eine Arrondierung des bestehenden Siedlungskörpers. 

Die im Bauleitplan festgesetzten Pflanzgebote und Maßnahmen zielen deshalb darauf ab, eine 
grünordnerische Einbindung zu erlangen. Neben den Pflanzungen auf öffentlichen Flächen, sollen 
auch die privaten Freiflächen mit Gehölzen strukturiert entwickelt werden. Zudem ist nach Norden 
und Osten eine Randeingrünung auf privaten Grünflächen vorgesehen.  

Nichtsdestotrotz wird sich die Nah- und Fernwirkung, zum Beispiel in der Blickbeziehung von der 
Burg Steinsberg, die bauliche Silhouette des Ortsrands von Elsenz prägend verändern, was durch 
die genannten Maßnahmen nur eingeschränkt minimierbar ist. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit betriebsbedingten Auswirkungen ist nicht zu rechnen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

4.7 Mensch und Erholung  

 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bebauung des Gebiets und dem Ausbau der Erschließungsanlagen sind baustellen-
bedingt Staub- und Lärmimmissionen im Umfeld der Baustellen zu erwarten. Die Immissionen tre-
ten je nach Bauvorhaben zeitversetzt auf, sind zeitlich auf die Bauphasen befristet und entspre-
chen dem für Baustellen in Wohngebieten typischen Umfang. Erhebliche Beeinträchtigungen der 
Anwohner sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten.  
Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge der Gebietsaufsiedlung werden keine für die siedlungsnahe Erholungsnutzung relevanten 
Angebotsstrukturen in Anspruch genommen. Die vorhandenen Wegeverbindungen bleiben erhal-
ten und werden durch einen Fußweg innerhalb des Plangebiets ergänzt. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 
 

  



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

24 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Erhebliche Auswirkungen durch Lärmemissionen auf das städtebauliche Umfeld durch die Zu-
nahme des Verkehrs sind nicht zu erwarten. Eine fachliche Stellungnahme zu den verkehrlichen 
Auswirkungen des geplanten Wohngebietes (Ingenieurbüro Planungsgruppe SSW GmbH, Lud-
wigsburg, Stand 21.04.2021) liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

 

4.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Zuge der baulichen Ergänzung wird die landwirtschaftliche Produktionsfunktion als Sachgut 
vollumfänglich in Anspruch genommen. 

Der nordöstliche Teil des Plangebiets liegt innerhalb des archäologischen Prüffalls „vorgeschichtli-
che Siedlung“. Da in diesem Bereich mit archäologischen Funden zu rechnen ist, wurde zur Absi-
cherung des weiteren Planungsprozesses eine archäologische Voruntersuchung durch das Lan-
desamt für Denkmalpflege veranlasst. Im Rahmen dieser Prospektion wurden vereinzelt Befunde 
in mäßigem Erhaltungszustand freigelegt. Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege ist eine 
flächige Ausgrabung nicht erforderlich, es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit archäologischer 
Befunde und Funde gem. § 20 DSchG (zufällige Funde). 

Prognose der Umweltauswirkungen: mittlere Erheblichkeit 

 

 

4.9 Fläche / Landwirtschaft 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald o-
der für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Im Hinblick auf die durch den Bauleitplan erfolgende Flächeninanspruchnahme ist festzustellen, 
dass durch den Bebauungsplan insgesamt ca. 2,9 ha an bislang landwirtschaftlich genutzter Flä-
che in Anspruch genommen werden. In Bezug auf die in der Stadt Eppingen landwirtschaftlich be-
wirtschafteten Flächen (5.187 ha, davon 4.656 ha Ackerflächen (Stand: 2016) durch insgesamt 45 
Haupterwerbs- und 59 Nebenerwerbsbetriebe (Stand: 2010)) entspricht die Inanspruchnahme 
durch den Bauleitplan ca. 0,06 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen. In der Dimension 
macht dies deutlich, dass zwar erhebliche standörtliche Eingriffswirkungen vorhanden sind, in der 
Quantität diese jedoch nicht zu einer Gefährdung in den landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsver-
hältnissen innerhalb der Stadt Eppingen führen werden. 
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4.10 Abzusehende Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes ent-
sprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige 
schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Mit der geplanten Zuordnung der 
Gebietstypen wird im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen Nutzungen und Freiflächen 
dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich entsprochen. 
 
Ferner lässt die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung nicht erwarten, dass Schad-
stoffe, Staub, Gerüche, Erschütterungen oder Strahlungen in prüfungsrelevantem Umfang auftre-
ten. Die Errichtung der Erschließungsstraße und die Entwicklung privater Gebäude und Freiflächen 
werden jedoch eine Erhöhung der Menge des künstlichen Lichts bei Nacht sowie eine Erhöhung 
der Temperatur aufgrund von Flächenneuversiegelungen mit sich bringen. Ebenso wird durch den 
Hausbrand wie auch durch die zu erwartenden Erschließungsverkehre eine Erhöhung der Ab-
gasemissionen und weiterer Schadstoffe (Feinstaub, Abrieb etc.) zu erwarten sein, die sich aber in 
einem für den festgesetzten Gebietscharakter normalen Maß und den Emissionen aus dem an-
grenzenden Siedlungsbestand entsprechenden Maß bewegen werden. 
 
 

4.11 Erzeugte Abfälle, Beseitigung, Verwertung 
Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle aus der wohnbaulichen Nutzung müssen ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Über die üblichen, zu erwartenden Abfälle hinausgehend sind der-
zeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderabfallformen absehbar. 

Die Entsorgung von im Plangebiet anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt durch 
Anschluss an das bestehende Entsorgungsnetz und einen Ausbau der Entsorgungsinfrastruktur 
zur Ableitung des unbelasteten Oberflächenwassers entsprechend den Anforderungen der geplan-
ten Nutzungen. Da es sich um unverschmutztes Regenwasser handelt, ist keine Beeinträchtigung 
des Vorfluters anzunehmen. Die Einzelheiten werden im Rahmen der weiteren Erschließungspla-
nung festgelegt.  

Im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung wird ferner auf die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen verwiesen: 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange ent-
gegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von 
der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche 
Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 WHG). 
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4.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle und Katastrophen) 

Risiken durch Unfälle oder Katastrophen mit möglichen Folgewirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt könnten nach heutigem Ermessen im Hinblick auf 
Unfälle und Katastrophen, die von außen aus auf das Plangebiet einwirken, im Risiko von mögli-
chen Havarien ausgehend von umliegenden Gewerbebetrieben liegen, wobei hier keine Störfallbe-
triebe im räumlichen Umfeld existent sind. Das Risiko von Havarien durch Unfälle bspw. durch Ge-
fahrguttransporte o.ä. besteht auf der Landesstraße L552 (Eppinger Straße). Aufgrund der Entfer-
nung zum Plangebiet von ca. 250 m sind hier Folgewirkungen allerdings eher unwahrscheinlich. 

Risiken von Unfällen und Katastrophen, welche aus dem Plangebiet heraus auf das räumliche Um-
feld wirken, bestehen nicht. 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine weitergehenden Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 

 
 
4.13 Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete unter Berück-

sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung 
natürlicher Ressourcen 

 

Kumulierende Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten sind derzeit nicht zu sehen. 

 

 

4.14 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan und nicht um einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan, im Rahmen dessen über den Durchführungsvertrag auch 
bereits die einzusetzenden Techniken und Stoffe geregelt werden. Insofern ist der abzusehende 
Einsatz von Techniken und Stoffen kaum abschätzbar: Für die Anlage der im Zuge des Bauleit-
plans definierten baulichen Anlagen (Gebäude sowie Erschließungsanlagen) werden voraussicht-
lich allgemein häufig verwendete Techniken (Stand nach Regeln der Technik) und Stoffe ange-
wandt bzw. eingesetzt. 
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5. Kompensationsmaßnahmen (Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung und zum Ausgleich der festgestellten nachteiligen Auswir-
kungen, Punkt 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

 

5.1 Vorgesehene schutzgutbezogene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Innerhalb der textlichen Festsetzungen wurden im Hinblick auf die Umsetzung des Bebauungs-
plans folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (jeweils mit Verweis auf die Schutz-
gutfunktion) vorgenommen: 

- Pflanzgebote für die privaten Baugrundstücke und den öffentlichen Straßenraum zur Pflan-
zung von Bäumen (Schutzgüter Arten und Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, Klima) 

- Pflanzgebote zur Randeingrünung nach Norden, Osten und Westen (Schutzgüter Arten 
und Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, Klima) 

- Pflanzgebot für die öffentlichen Grünflächen im Nordosten und Osten(Schutzgüter Arten 
und Biotope, Siedlungs- / Landschaftsbild, Klima) 

- Maßgaben zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen (Schutzgüter Wasser, Bo-
den, Klima) 

- Maßgaben zur Freiflächengestaltung (Schutzgüter Arten und Biotope, Siedlungs- / Land-
schaftsbild, Boden, Klima) 

- Maßgaben zur extensiven Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern 
(Schutzgüter Wasser, Landschaftsbild) 

- Maßgaben zur Beleuchtung der öffentlichen Räume zur Schonung nachtaktiver Insekten 
(Schutzgut Arten und Biotope) 

- Definition der maximalen Gebäudehöhe/-kubatur (Schutzgüter Siedlungs- / Landschafts-
bild, Klima) 

- Ausschluss von glänzenden oder spiegelnden Materialien zur Fassadengestaltung (Schutz-
gut Siedlungs- / Landschaftsbild) 

- Räumliche Begrenzung der baulichen Nutzung durch Festsetzung von Baugrenzen und ei-
ner maximalen GRZ (Schutzgut Boden, Klima, Landschaftsbild, Arten und Biotope) 

- Maßgaben zu Abgrabungen und Stützmauern (Schutzgut Boden, Landschaftsbild) 
- Maßgaben zur Gestaltung von Einfriedigungen (Schutzgut Landschaftsbild) 
- Maßgaben zur Dimension, Orientierung und Gestalt von Werbeanlagen (Schutzgut Land-

schaftsbild) 
- Maßgaben zur Ausführung von Niederspannungsleitungen als Kabelnetz (Schutzgut Land-

schaftsbild) 
 

Übernahme der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in den Bebauungsplan 

Die oben dargestellten und von Seiten der Grünordnungsplanung vorgesehenen Maßnahmen wur-
den vollinhaltlich in die textlichen Festsetzungen und die Plandarstellung des Bebauungsplans 
übernommen und erlangen somit eine Rechtsverbindlichkeit. 

 

 



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

28 

6. Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
 

Neben der qualitativen, verbal argumentativen Beurteilung der absehbaren Eingriffswirkungen und 
der vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird aufbauend auf 
der naturräumlichen Status-Quo-Situation im Vergleich zu den Festsetzungen des Bebauungs-
plans ein näherungsweiser Vergleich zwischen den quantitativen Wertigkeiten des Bestands und 
dem Zustand nach Umsetzung der Planung hergestellt. 

 

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung (Arten und Biotope) 
Für die Bilanzierung des Eingriffs wurde das Bewertungsverfahren der LUBW herangezogen (Öko-
konto-Ausgleichsverordnung vom 19.12.2010). Die Biotopbewertung wurde hierbei anhand des 
Datenschlüssels (Biotoptypen-Differenzierung) vorgenommen. Die Bilanzierung berücksichtigt be-
reits plangebietsinterne Ausgleich- und Minimierungsmaßnahmen.  

Die tabellarische Bilanzierung liegt im Anhang des Umweltberichts bei. 
 
Erläuterungen zu den getätigten Ansätzen im Rahmen der Bestandsbilanzierung: 

- Die vorhandenen ackerbaulich genutzten Flächen werden als Ackerflächen mit 4 Wertpunk-
ten (Code 37.11) bilanziert. 

- Der vorhandene versiegelte Feldweg wird als Straße (Code 60.21) mit 1 Wertpunkt bilan-
ziert. 

- Die an die Ackerflächen angrenzenden unbefestigten Wegeverbindungen werden als Gras-
weg (Code 60.25) mit 6 Wertpunkten bilanziert.  

- Die Randstreifen bzw. Böschungsbereiche des Feldwegs in Verlängerung der Weisenberg-
straße werden als grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (Code 35.64) mit 11 Wert-
punkten bilanziert. 

- Das geschützte Biotop auf einem Teilabschnitt der nördlichen Straßenböschung wird als 
Feldhecke mittlerer Standorte (Code 41.22, 17 Wertpunkte) eingestuft. 
 

Anmerkungen zu den getätigten Ansätzen im Rahmen der Bilanzierung des Zustands nach 
Durchführung der Planung: 

- Die von Bauwerken bestandenen Flächen werden analog Code 60.10 mit 1 Wertpunkt bi-
lanziert. Dabei wird von einer Vollausnutzung der festgesetzten GRZ incl. der maximalen 
Überschreitung nach der BauNVO ausgegangen. 

- Die vollbefestigten öffentlichen Erschließungsflächen und die landwirtschaftlichen Wege 
(Code 60.21) werden mit dem Grundwert 1 angesetzt. 

- Der Fußweg mit wassergebundener Decke (Code 60.23) wird mit 2 Wertpunkten bilanziert. 
- Die Fläche für die Trafostation wird als Versorgungsanlage (Code 60.10) mit 1 Wertpunkt 

bilanziert. 
- Die öffentlichen Grünflächen entlang des Feldwegs sowie die „Landschaftsfenster“ im 

Nordosten und Osten werden als Grünflächen (Code 60.50) mit 4 Wertpunkten bilanziert. 
- Die Straßenbäume (insgesamt 17 Bäume) werden mit je 8 Wertpunkten pro Baum bilan-

ziert (Code 45.30). 
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- Die innerhalb des Gebiets entstehenden privaten Freiflächen werden als Gärten (Code 
60.60) eingestellt. Die Flächen werden somit mit dem Grundwert 6 in die Bilanzierung ein-
bezogen. 

- Die im Zuge der Randeingrünung (Pfg 1 und Pfg 3) entstehenden Gehölzflächen werden 
als Heckenzaun (Code 42.20) mit 4 Wertpunkten angesetzt. 

 
Abb. 8: Bestandssituation Schutzgut Arten und Biotope 
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Abb. 9: Planungszustand Schutzgut Arten und Biotope 
 

 

 

 

Ergebnis der rechnerischen Bilanzierung 

Im Rahmen der rechnerischen Bilanzierung wurden die im Bestand vorhandenen Wertigkeiten den 
nach Durchführung der Planung vorhandenen Wertigkeiten gegenübergestellt (vgl. Tabelle im An-
hang). 

Im Ergebnis lässt sich folgende Darstellung treffen: 

Bilanzierung Bestandszustand:     135.469 Ökopunkte 

Bilanzierung Planungszustand:     100.896 Ökopunkte 

Defizit im Vergleich zum Bestand:    - 34.573 Ökopunkte 

 

In der Summe zeigt sich, dass im Zuge der Eingriffsbilanzierung im Schutzgut Arten und Bi-
otope ein deutliches Defizit verbleibt, welches über plangebietsexterne Maßnahme zu kom-
pensieren ist.  



Bebauungsplan „Wolfsgasse II“, Plan Nr. 752.015           Umweltbericht  

31 

6.2 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung (Boden) 
Ergänzend zur naturschutzrechtlichen Bilanzierung im Schutzgut Arten und Biotope wurde eine Bi-
lanzierung vorgenommen, welche auf den Einstufungen zum Schutzgut Boden in Heft 23/24 Be-
wertung von Böden nach Ihrer Leistungsfähigkeit LUBW 2010/2012 und der zugeordneten Arbeits-
hilfe basiert. Die Grunddaten für die Einstufung der Böden stammen aus der Reichsbodenschät-
zung. In der Summe zeigen sich hier überdurchschnittliche Wertigkeiten in den Bodenfunktionen 
(Bodenbonität, Ausgleichs- und Pufferfunktion, Filterfunktion).  

Bei der Bilanzierung des Zustands nach Durchführung der Planung wurde analog zur Bilanzierung 
im Schutzgut Arten und Biotope von einer baurechtlich maximal möglichen Ausnutzung ausgegan-
gen: Dabei wird von einer Vollausnutzung der jeweils festgesetzten GRZ ausgegangen. Die nicht 
überbauten Teile des Plangebiets wurden entsprechend ihres Ausgangszustands bilanziert.  

Die tabellarische Bilanzierung liegt im Anhang des Umweltberichts bei. 

In der Summe ist ein Kompensationsdefizit im Schutzgut Boden von insgesamt -213.298 Öko-
punkten zu konstatieren.  

Dieses Kompensationsdefizit ist nicht innerhalb des Plangebietes ausgleichsbar und ist 
schutzgutübergreifend über eine plangebietsexterne Maßnahme zu kompensieren.  
 

Abb. 10: Bestandssituation Schutzgut Boden 
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Abb. 11: Planungszustand Schutzgut Boden 
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6.3 Darstellung der vorgesehenen plangebietsexternen Maßnahmen 
Die Kompensation des verbleibenden Kompensationsdefizits von 247.871 Ökopunkten (34.573 
Punkte aus Schutzgut Arten und Biotope und 213.298 Punkte aus Schutzgut Boden) erfolgt durch 
Abbuchung von der bereits in Abstimmung mit dem Landratsamt Heilbronn realisierten Ökokon-
tomaßnahme der Offenlegung des Rohrbachs.  
Die Maßnahme wurde zunächst anhand der Kostenschätzung des Vorentwurfs bilanziert. Nach 
Umsetzung liegen nun die tatsächlichen Kosten der Maßnahme vor, wonach sich folgende Ge-
samtbilanzierung ergibt: 

Technische Bauwerke:    1.066.969,60 € x 2 = 2.133.939 Ökopunkte 

Renaturierungsmaßnahmen:     427.772,38 € x 4 = 1.711.090 Ökopunkte 

Gesamt:       1.494.741,98 €      3.845.029 Ökopunkte 

Da die Stadt Eppingen für die Maßnahme eine wasserwirtschaftliche Förderung in Höhe von 
852.000 € erhalten hat, ergibt sich ein Eigenanteil der Stadt von 43 % der Gesamtkosten, das ent-
spricht 1.653.362 Ökopunkte, die für das Ökokonto anrechenbar sind. Von dieser Summe wurden 
bereits 315.146 Ökopunkte für den Bebauungsplan „Dorfwiesen / Herrenäcker II“ ausgebucht und 
sind zudem 199.434 Ökopunkten für den Bebauungsplan „Sulzfelder Straße IV“ und 252.864 Öko-
punkte für den Bebauungsplan „Zylinderhof III“ vorgesehen. 

 

Der Ausgleich des Eingriffs in die nach § 33 NatSchG geschützte Feldhecke erfolgt durch Abbu-
chung von 3.196 Wertpunkte von der bereits in Abstimmung mit dem Landratsamt Heilbronn reali-
sierten Maßnahme der Feldhecke im Gewann „Renninger“, die zum Ausgleich eines Eingriffs in ein 
Heckenbiotop im Bebauungsplan „Freudenhälde II“ angelegt wurde. Der überschüssige Anteil von 
425 m² bzw. 5.525 Ökopunkten wurde in das Ökokonto eingestellt, davon wurden bislang 1.520 
Ökopunkte für den Bebauungsplan „Wolfgasse“ ausgebucht. 
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7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Punkt 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB) 

 

Grundsätzlich mögliche Standortalternativen 

Die Wohnbaufläche „Wolfsgasse“ im Stadtteil Elsenz, welche aus dem Flächennutzungsplan her-
aus entwickelt wurde, ist inzwischen nahezu vollständig aufgesiedelt. Darüber hinaus sind im Flä-
chennutzungsplan keine weiteren Flächenpotenziale in Elsenz vorhanden. Deshalb wurde von Sei-
ten der Verwaltung geprüft, ob neben dem Standort „Lerchenberg“ in der Kernstadt, sowie den 
Standorten „Wolfer/Südrand“ im Stadtteil Adelshofen und „Burgberg“ im Stadtteil Richen auch wei-
tere, alternative Standorte sowohl in der Kernstadt, als auch in den Stadtteilen möglich und akti-
vierbar sind.  

In Elsenz kommt dabei aufgrund der Siedlungsstruktur mit den vorhandenen Gewerbestandorten 
sowie den im Norden und Westen angrenzenden Waldflächen letztlich nur der gewählte Standort 
in Frage. Durch die geplante Arrondierung kann dabei das Ziel eines kompakten Siedlungskörpers 
verfolgt werden. 

 

Mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen am gewählten Standort 

Anhand verschiedener städtebaulicher Entwürfe wurden mögliche Entwicklungsalternativen am 
Standort „Wolfsgasse II“ im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens geprüft. 

Zusammenfassend ergab sich dabei das vorliegende Konzept (vgl. S. 4), da  

- die Erschließung aus dem Bestandsgebiet nur von der Weisenbergstraße aus möglich ist, 
- zum angrenzenden Landschaftsraum im Norden und Osten eine städtebauliche Abstufung 

der Gebietsdichte vorgesehen werden soll 
- und ausreichende Abstände zu landwirtschaftlichen Erschließungswegen eingehalten wer-

den sollen. 
 

Optimierung der Planung, Vermeidung unnötiger Eingriffswirkungen 

Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens für den Geltungsbereich aufgezeigte städtebauliche 
und erschließungstechnische Entwicklung stellt im Kontext zur dörflich geprägten Ortslage von 
Elsenz überwiegend eine aufgelockerte Bebauung dar. Teilweise wird allerdings auch eine ver-
dichtete Bebauung mit Ketten- und Reihenhäusern ermöglicht, um bei der Entwicklung soweit wie 
möglich Fläche zu sparen und den Vorgaben der Regionalplanung zur Siedlungsdichte zu entspre-
chen. Dadurch kann ein abgestufter, grünordnerisch gestalteter Übergang zwischen Siedlung und 
Landschaft erreicht werden. 

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist vorgesehen auf Maßnahmen 
aus dem Ökokonto zurückzugreifen (Offenlegung Rohrbach, Feldhecke im Gewann „Renninger“), 
um zusätzliche Eingriffe in Wert gebende landwirtschaftliche Flächen zu vermeiden. 
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8. Fachgutachten 
 

Artenschutz 

Für das Plangebiet liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung (saP) der Gruppe für ökologische Gut-
achten (Detzel & Matthäus, Stuttgart, Stand Oktober 2019) vor, die zusammenfassend zu folgen-
dem Ergebnis kommt: 

„Im Zuge der Untersuchungen zur Artenschutzprüfung zu dem geplanten Bebauungsplangebiet 
Wolfsgasse II wurden artenschutzrechtlich relevante Arten (Vögel) nachgewiesen. Die Realisie-
rung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf die nachgewiesenen europarechtlich geschützten 
Arten verbunden. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG müssen 
aus diesem Grund Maßnahmen realisiert werden.“ 

 

Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldbereinigung  

Um bei Eingriffen im Zuge der Bebauung im Bereich von Brutvorkommen der besonders geschütz-
ten Feldlerche keine Individuen, d.h. insbesondere keine wenig bis nichtmobilen Jungtiere, in ihren 
Nestern zu verletzen oder zu töten, muss eine Bauzeitbegrenzung beachtet werden. Die baube-
dingte Zerstörung von Brutstätten und eine damit verbundene Tötung potenziell anwesender Jung-
tiere kann so vermieden werden. Eine Gefahr für Alttiere besteht nicht, diese können problemlos 
ausweichen. 

Die Baufeldbereinigung erfolgt außerhalb der Brutzeit im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und 
Ende Februar. Falls der Baubeginn nicht unmittelbar nach der Baufeldbereinigung stattfindet, 
muss in der Zeit zwischen März und August eine Ansiedlung der Feldlerche auf den landwirtschaft-
lichen Flächen des Eingriffsgebiets durch Vergrämung verhindert werden. Diese findet z.B. durch 
mehrere in dreieckigen Formen stehende Bauzäune statt, die über das Gebiet verteilt aufgestellt 
werden. Die Anzahl und Lage der Bauzaun-Dreiecke ist mit der ökologischen Baubegleitung abzu-
stimmen. 

Vogelarten, die während oder auch außerhalb der Brutzeit aus der Umgebung in das Gebiet zur 
Nahrungsaufnahme einfliegen und Durchzügler können ausweichen und sind existenziell nicht tan-
giert, so dass kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 Ziff.1 BNatSchG eintritt. 

 

CEF-Maßnahme für die Feldlerchen – Anlage von Buntbrachen und Blühstreifen 

Die Feldlerche wurde mit vier Revierzentren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen, die im Osten 
und Norden außerhalb des Bebauungsplangebiets in etwa 50–65 m Entfernung lagen. 

Durch die geplante Bebauung des bisher als Ackerflächen genutzten Areals wird somit in Lebens-
räume der Feldlerche eingegriffen. Durch den Eingriff werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten unmittelbar in Anspruch genommen. Gleichwohl kommt es zu einer Kulissenwirkung, welche 
zu einem Meideverhalten führt. Dadurch werden die vier nachgewiesenen Reviere entwertet. 

Insgesamt sind mindestens 5.800 qm (ca. 1.450 qm/ Revier) Ausgleichsflächen (Blühstreifen, 
Buntbrachen) auf externen Ackerflächen als Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) um-
zusetzen.  
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Die formalrechtliche Absicherung der Maßnahmen erfolgt durch einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie über die Eintragung einer dinglichen Sicherung im 
Grundbuch. 

Auf das Gutachten, das dem Bebauungsplan als Anlage beiliegt, wird verwiesen. 

 
Archäologie 
Da sich in einem Teil des Plangebiets ein archäologischer Prüffall befindet, wurde durch das Lan-
desamt für Denkmalpflege eine archäologische Voruntersuchung veranlasst. Bei der Prospektion 
durch Sondageschnitte wurden mehrere Befunde freigelegt. Aus Sicht der archäologischen Denk-
malpflege ist eine bauvorgreifende Ausgrabung allerdings nicht erforderlich (vgl. auch Punkt 2. 
Denkmalschutzrechtliche Aspekte). 

Auf den Prospektionsbericht als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 

 
Kampfmittel 
Für das Plangebiet wurde eine Kampfmittelvorerkundung durch kombinierte Luftbild- und Akten-
auswertung durchgeführt. Dabei wurde keine potentielle Kampfmittelbelastung ermittelt, es besteht 
deshalb kein weiterer Handlungsbedarf (vgl. auch Punkt 2. Altlasten) 

Auf das Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 

 

Baugrund 
Für das Plangebiet liegt ein Ingenieurgeologisches Flächengutachten (Ingenieurbüro Töniges 
GmbH, Sinsheim, Stand 06. März 2020) vor, das Aussagen zur allgemeinen Baugrund- und 
Grundwassersituation sowie zur Versickerungsfähigkeit der Böden enthält. 

Auf das Gutachten als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 
 
Geruchsimmissionsschutz 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens des südwestlich benachbartem Baugebietes Wolfs-
gasse wurden im Jahr 2015 die Tierbestände aller aktiven landwirtschaftlichen Betriebe in Elsenz 
erhoben sowie eine Geruchsimmissionsprognose erstellt. Nach Auskunft des zuständigen Bau-
rechtsamtes haben sich an Art und Umfang der genehmigten Tierhaltungen in Eppingen-Elsenz 
keine Veränderungen gegenüber der 2015 erhobenen Situation ergeben, so dass die Ergebnisse 
der Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplanverfahren „Wolfsgasse“ von 2015 für die 
Auswertung der zu erwartenden Geruchsimmissionen herangezogen werden können. 

Auf dieser Grundlage wurden für das Plangebiet im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme 
(Ingenieurbüro Lohmeyer, Stand 24.09.2019) keine relevanten Geruchsimmissionen berechnet, 
demnach ist kein Konflikt mit den Immissionswerten der GIRL zu erwarten. 

Auf das Gutachten und die ergänzende Stellungnahme als Anlage zum Bebauungsplan wird 
verwiesen.  
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9. Zusätzliche Angaben 

9.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umwelt-
prüfung (Punkt 3a Anlage zu §2 Abs. 4 und §2a BauGB) 

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag zur 
Eingriffsregelung erstellt, welcher auf dem Bilanzierungsmodell der LUBW (Arten und Biotope) auf-
baut und damit eine Kongruenz in den Bewertungsmaßstäben beinhaltet.  

Die Beurteilung der Eingriffserheblichkeit und der Bestandssituation basiert auf eigenen Vor-Ort-
Erhebungen.  

Folgende Fachgutachten sind im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet worden: 

- Artenschutzprüfung, Gruppe für ökologische Gutachten, Detzel & Matthäus, Stuttgart, 
Stand Oktober 2019 

- Prospektionsbericht 2019-0320 Eppingen-Elsenz „Wolfsgasse“, Landesamt für Denkmal-
pflege, Stand 11.11.2019 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 06.03.2020 

- Kampfmittelvorerkundung, Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, Estenfeld, Stand 17.12.2019 

- Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan „Wolfsgasse“, Ingenieurbüro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Stand Januar 2015 

- Ergänzende Stellungnahme zu Geruchsimmissionen, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & 
Co. KG, Karlsruhe, Stand 24.09.2019 

- Gutachten zur geplanten Photovoltaikanlagen-Pflicht im Neubaugebiet Eppingen-Wolfs-
gasse, EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH, 
Stand 01.09.2020 

- Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Wohngebietes im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens, Ingenieurbüro Planungsgruppe SSW GmbH, Ludwigs-
burg, Stand 21.04.2021 

 

9.2 Schwierigkeiten und Lücken bei der Zusammenstellung der Angaben  
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich damit grundsätzlich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruht ein Teil der Einschätzungen auf grundsätzlichen, subjektiven oder allgemeinen 
Annahmen. So können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute 
noch nicht eindeutig beschrieben werden, eine zuverlässige Datenbasis ist nicht existent oder es 
wurde bislang noch keine Messmethode entwickelt. Die relevanten Umweltfolgen der Bebauungs-
planfestsetzungen sind dennoch im Rahmen des vorliegenden Umweltberichts überprüft worden, 
so dass hinreichend Beurteilungskriterien für eine umweltverträgliche Realisierung der Bebauungs-
planfestsetzungen vorliegen. 
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9.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) (Punkt 3b Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Die Ausführung von Maßnahmen auf den privaten plangebietsinternen Flächen wird durch die 
Stadt Eppingen erstmalig 1 Jahr nach Durchführung der jeweiligen Baumaßnahmen und erneut 
nach 3 Jahren durch Ortsbesichtigung überprüft.  

Das Monitoring besteht – außerhalb des Monitorings zum Artenschutz – in Abstimmung mit der 
Fachbehörde aus einer Abprüfung des Zielerreichungsstandes nach 5 und 15 Jahren. 
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10. Allgemein verständliche Zusammenfassung (Punkt 3c Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

 

Mit dem Bebauungsplan „Wolfsgasse II“ soll planungs- und bauordnungsrechtlich eine bauliche 
Weiterentwicklung der vorhandenen Siedlungslage abgesichert werden. 

Der Bebauungsplan setzt hierzu ein Allgemeines Wohngebiet fest, definiert Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, die Erschließung und trifft grünordnerische Aussagen. 

Aus umweltrelevanter Sicht sind in der Gesamtsicht die Eingriffswirkungen insbesondere im 
Schutzgut Boden und damit in der Relevanz auch in den Schutzgütern Wasser und Landwirtschaft, 
durch die Inanspruchnahme der heute intensiv ackerbaulich genutzten Flächen im Plangeltungsbe-
reich festzustellen. Diese Eingriffswirkungen sind faktisch nicht ausgleichbar. Weitere wesentliche 
Eingriffswirkungen liegen im Schutzgut Arten und Biotope durch den Verlust eines geschützten Bi-
otops sowie im Schutzgut Landschafts- und Ortsbild durch das städtebauliche Eingreifen in den 
Landschaftsraum vor.  

Die Eingriffswirkungen in die übrigen Schutzgüter sind letztlich untergeordnet und können zum ei-
nen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie auch durch plangebietsinterne Aus-
gleichsmaßnahmen gemildert bzw. eingegrenzt werden.  

Zur Definition der naturschutzrechtlichen Kompensation wurde im Zuge des Umweltberichts eine 
quantitative Bilanzierung der Eingriffssituation vorgenommen. Hierbei ist festzustellen, dass sich 
ein deutliches Kompensationsdefizit in der Bilanzierung ergibt. In diesem Zuge werden zur Kom-
pensation dem Bebauungsplan entsprechende Anteile der im Ökokonto der Stadt Eppingen einge-
buchten Ökokontomaßnahmen der der Offenlegung des Rohrbachs zugeordnet.  

Für den Eingriff in das geschützte Biotop ist ein gleichartiger und gleichwertiger Ausgleich erforder-
lich. Dieser erfolgt durch Zuordnung eines Anteils der Maßnahme der Feldhecke im Gewann „Ren-
ninger“ aus dem Ökokonto. 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Situation wurde eine gutachterliche Einschätzung einge-
holt, deren Empfehlungen (Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) in 
den Bebauungsplan übernommen wurden.  

Auf die beiliegenden Fachgutachten wird verwiesen. 

 

Eppingen, 17.09.2021 Stuttgart, 17.09.2021 

Thalmann Dipl. Ing. Thomas Sippel 

Bürgermeister Netzwerk für Planung  
und Kommunikation 
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Anlagen zum Umweltbericht 
 
(jeweils mit Stand 05.07.2021) 

 
- Anlage 1:  Bilanzierungstabelle Schutzgut Arten und Biotope 
- Anlage 2:  Plandarstellung des Ausgangszustands Schutzgut Arten  

und Biotope 
- Anlage 3:  Plandarstellung des Zustands nach Durchführung der Planung  

Schutzgut Arten und Biotope 
- Anlage 4:  Bilanzierungstabelle Schutzgut Boden 
- Anlage 5:  Plandarstellung des Ausgangszustands Schutzgut Boden 
- Anlage 6:  Plandarstellung des Zustands nach Durchführung der Planung  

Schutzgut Boden 
 
 
Der Begründung bzw. dem Umweltbericht beiliegende Fachgutachten: 

- Artenschutzprüfung, Gruppe für ökologische Gutachten, Detzel & Matthäus, Stuttgart, 
Stand Oktober 2019 

- Prospektionsbericht 2019-0320 Eppingen-Elsenz „Wolfsgasse“, Landesamt für Denk-
malpflege, Stand 11.11.2019 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, Stand 06.03.2020 

- Kampfmittelvorerkundung, Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, Estenfeld, Stand 
17.12.2019 

- Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan „Wolfsgasse“, Ingenieurbüro 
Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Stand Januar 2015 

- Ergänzende Stellungnahme zu Geruchsimmissionen, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & 
Co. KG, Karlsruhe, Stand 24.09.2019 

- Gutachten zur geplanten Photovoltaikanlagen-Pflicht im Neubaugebiet Eppingen-Wolfs-
gasse, EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH, 
Stand 01.09.2020 

- Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Wohngebietes im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, Ingenieurbüro Planungsgruppe SSW GmbH, 
Ludwigsburg, Stand 21.04.2021 
 

 
 



Erfassungs- und Auswertungsbogen Biotoptypenbewertung (Basis Ökokonto Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010)
Stadt Eppingen: Bebauungsplan Wolfsgasse II

Erfassungs- und Auswertungsbogen Biotoptypenbewertung Bestand (Basis Ökokonto Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010)

Nr. Code Biotoptyp Grundwert Faktor Biotopwert Fläche (qm) Bilanzwert Flächenanteil
1 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation 4 1 4 28.964 115.856 91,42%
2 60.21 Feldweg, versiegelt 1 1 1 503 503 1,59%
3 35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 1 11 748 8.228 2,36%
4 60.25 Grasweg 6 1 6 1.281 7.686 4,04%
5 41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 17 1 17 188 3.196 0,59%

Summe 31.684 135.469 100,00%

Erfassungs- und Auswertungsbogen Biotoptypenbewertung Planung (Basis Ökokonto Verordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010)

Nr. Code Biotoptyp Grundwert Faktor Biotopwert Fläche (qm) Bilanzwert Flächenanteil
1 60.10 Von Bauwerken bestandene Flächen bzw. private Erschließung (unter Vollausnutzung GRZ zzgl. max. Überschreitung nach BauNVO) 1 1 1 13.569 13.569 42,83%
2 60.21 Straßenflächen, versiegelt 1 1 1 4.639 4.639 14,64%
3 60.21 Weg, versiegelt 1 1 1 271 271 0,86%
4 60.23 Weg, wassergebundene Decke 2 1 2 86 172 0,27%
5 60.10 Versorgungsanlage (Trafostation) 1 1 1 31 31 0,10%
6 60.50 Kleine Grünflächen 4 1 4 988 3.952 3,12%
7 45.30 Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (60.21 und 60.50): 17 Bäume x 60cm StU x 8 Wertpunkte 8 1 8 8.160
8 60.60 Gärten im Siedlungsbereich (Privatgärten im WA, 40% bzw. 55% der Baugrundstücksflächen) 6 1 6 10.851 65.106 34,25%
9 44.30 Heckenzaun (Pflanzgebote Pfg 1 und Pfg 3) 4 1 4 1.249 4.996 3,94%

Summe 31.684 100.896 100,00%
Bilanz -34.573 Wertpunkte

Stand 05.07.2021
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Stadt Eppingen: Bebauungsplan Wolfsgasse II - Bilanzierung Schutzgut Boden 
Beurteilungsbasis LuBW Heft 23, 2010 / Heft 24, 2012

Bewertungsklasse Bewertungsklasse 
vor dem Eingriff BvE nach dem Eingriff BnE Durchschnitt x 4 Ökopunkte

Ausgangszustand Fläche (F) in qm NB AW FP NB AW FP Bodenwerteinheiten Bodenwerteinheiten (BWE) Summe
sL 4 Lö 60/64 12.475 3 2 3 2,666 33.258 133.033
L 4 Lö 70/73 2.495 3 2 3 2,666 6.652 26.607
L 3 Lö 75/80 1.310 4 3 4 3,666 4.802 19.210
L 3 Lö 79/84 10.004 4 3 4 3,666 36.675 146.699
L 4 V 61/61 2.394 3 2 3 2,666 6.382 25.530
LT 4 V 57/57 536 2 2 3 2,333 1.250 5.002
LT 6 V 35/36 678 2 1 3 2 1.356 5.424
Grasweg 1.287 1 1 1 1 1.287 5.148
Feldweg, versiegelt 505 0 0 0 0 0 0
Summe Bestand 31.684 91.663 366.652

Zustand nach Planung
Überbaubare Grundstücksflächen unter Vollausnutzung der GRZ 13.569 0 0 0 0 0 0
Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Erhalt der Bodenfunktionen (Ausgangswert: 4/3/4) 3.910 4 3 4 3,666 14.334 57.336
Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Erhalt der Bodenfunktionen (Ausgangswert: 3/2/3) 6.028 3 2 3 2,666 16.071 64.283
Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Erhalt der Bodenfunktionen (Ausgangswert: 2/2/3) 214 2 2 3 2,333 499 1.997
Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Erhalt der Bodenfunktionen (Ausgangswert: 2/1/3) 308 2 1 3 2 616 2.464
Nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Erhalt der Bodenfunktionen (Ausgangswert: 1/1/1) 391 1 1 1 1 391 1.564
Erhalt der Bodenfunktionen im Bereich der Grünflächen (Ausgangswert: 4/3/4) 567 4 3 4 3,666 2.079 8.314
Erhalt der Bodenfunktionen im Bereich der Grünflächen (Ausgangswert: 3/2/3) 1.575 3 2 3 2,666 4.199 16.796
Erhalt der Bodenfunktionen im Bereich der Grünflächen (Ausgangswert: 2/1/3) 55 2 1 3 2 110 440
Erhalt der Bodenfunktionen im Bereich der Grünflächen (Ausgangswert: 1/1/1) 40 1 1 1 1 40 160
Versorgungsanlage (Trafostation) 31 0 0 0 0 0 0
Öffentliche Erschließungsflächen, vollversiegelt 4.910 0 0 0 0 0 0
Weg, teilversiegelt 86 1 1 1 1 86 344
Summe Planung 31.684 38.339 153.354

Bilanz -213.298

Legende:
BvE = Bewertungsklasse vor Eingriff
BnE = Bewertungsklasse nach Eingriff
WE = Werteinheiten
BWE = Bodenwerteinheiten
NB = natürliche Bodenfruchtbarkeit
AW = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf
FP = Filter und Puffer für Schadstoffe

Stand 05.07.2021
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